
37 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GI> 

1975 11 18 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Fernmeldegebührengesetz geän

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Anlage zum Fernme1degebührengesetz 
(Fernme1degebuhrenordnung), BGBL Nr. 170/ 
1970, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 339/1971 und 404/1974 wird wie folgt ge
ändert: 

Der Abschnitt IU hat zu lauten: 

"ABSCHNITT III 

GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG DER 
EINRICHTUNGEN DES TELEGRAMM

DIENSTES 

Telegrammgebühren 

§ 23. (1) Die Grundgebtihr,beträgt~ 
, Sdlilling 

1. fütr jedes Telegramm (ausgenommen 
dringende Telegramme) ... .'....... 10'-

2. für jedes dringende Telegramm .... 20'-

(2) Die Wortgebühr beträgt: 
1. bei einem gewöhnlichen Privattele-

gramm ......................... -'50 
2. bei einem dringenden Privat~ele-

gramm.......................... 1'-

3. bei einem Staatstelegramm ........ -'50 
4. bei einem Wettertelegramm und 

einem Hochwassertelegramm ...... -'50 
5. bei einem gewöhnlichen Postanwei

sungstelegramm und einem Scheckver-
kehrs~Anwei'süngstelegramm ....... -'50 

6. bei einem 'dringenden Postanwei-
sungstelegramm ..... ;............ 1'-'-

7. bei einer gebührenpflichtigen Dienst-
,notiz .,.:''' .. '. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . -:50 

(3) Die Gesamtgebühr beträgt für eine 
gebührenpflichtige Dienstnotiz: 

1. als Antwort auf eine gebührenpflich-
tige Dienstnotiz ................. . 

2. beim Verlangen nach vollständiger 
oder teilweiser Wiederholung eines 
Telegramms, einschließlich,der Ant-
WOrt 

Gebühren für Bildtelegramme 

§ 24. Die Gebühren 'betragen: 

1. für ein gewöhnliches BrIdtelegramm 
a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 •• 

ib) bei einer Bildgröße über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••••••••••••••••• 

c) bei einer BiMgröße über 280 cm2 

bis 330 cm2 •••••••••••••••••• 

2. für ein dringendes Bildtelegra~m 
a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 •• 

b) bei einer Bildgr:öße über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••••••••••••••••• 

c) bei einer Bildgröße (über 280 cm2 

bis 330 cm2 •••••••••••••••••• 

Gebühren für besondere Dienste 

Sdlilling 

15'-

Sdlilling 

150'-

200'-

240'-

300'-

400'-

480'-

§, 25. Die Gebühren betragen: Sdlilling 

1. für ein Telegrammschmuckblatt ein
ISchließlichder Ausfertigung. . . . . . . . 10'-

2. für die Zustellung eines Telegramms 
außerhalbdes hotenlohnfr~ien Zu
ste'llbezirkes durch Eilhoten (Voraus-
zahlung -des Botenlohnes) ........ 10'-

3. für die Herstellung des zweiten und 
jedes weiteren Ahzugesvo~ Emp
fangsfilm für den Empfänger eines 
Bildtelegramms .................. 10'-

Sonstige Gebühren 

§ 26. Die Gebühren betragen: Sdlilling 

1. für eine auf 'unbestimmte Zeit ver
einbarte Kurzan~chrift 

a) für ein Kalenderjahr .......... 400'-
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2 37 der Beilagen 

$(hilling 

b) ·fülr einen Monat oder Bruchteil 
·eines Monats bei VereinJbarung 
während des Kalenderjahres .. 40'
jedoch insgesamt nicht mehr 
als S 400'- im Kalenderjahr 

2. für eine auf bestimmte Zeit ver~ 
einbarte Kurzanschrift .......... 140'-

3. für eine auf unbestimmte Zeit ver
einbarte Zustellung von Telegram
men mit Kurzanschrift an einer von 
der .A!dresse abweichenden Abliefe-
rungsstelle, jährlich .............. 400'-

4. für die Annahme eines Telegramms, 
das von einer Teilnehmersprechstelle 
oder einer Teilnehmetfernschretb
stelle aus. aufgegeben wird, für je 
50 Gebührenwörter oder einen 
Bruchteil dieser Wortanzahl 2'-

5. für den Durchdruck eines von einer 
TeilnehmersprechsteHe aus aufgege
henen Telegramms einschließlich Zu-
sendung durch die Post .......... 5'-

6. für die Ermittlung ·des Empfängers 
bei einem Telegramm mit ungenü-

gen der Anschrift und bei Kurzan-
schrift nach deren Erlöschen ..... . 

7. für die Zurückziehung eines Tele
gramms vor Beginn der übermitt-
lung ......................... . 

8. für die Zurückziehung eines Bild
telegramms vor .Beginn der über-
mittlung ...................... . 

9. für die amtliche Abschrift eines Tele
gramms 
für jede volle oder angefangene 
Reihe von 50 Gebührenwörtern .. 

10. für die Photokopie eines Telegramms 
a) für den ersten Abzug ....... . 
b) für jeden weiteren Abzug ... . 

11. für ein Doppel einer Aufgabebeschei-
mgung ............. t ......... . 

Artikel II 

SdtiIIing 

8'-

10'-
6'-

6'-" 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1976 
in Kraft. 

Artikel III 

I 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Verkehr betraut. 

Erläuterungen 

I. Die d~rzeitgültigen Telegrammgebühren 
bestehen seitl. Jänner 1967 in unverändertem 
Ausmaß. Durch das Bundesgesetz vom 18. Juni 
1970, BGBl. Nr. 170/1970, wurden die bis dahin 
im ·Verordnungsweg geregelten Gebührenbestim
mungen lediglich aus formalrechdichen Gründen 
in den Gesetzesrang erhoben. Die seit 1967 ein
getretenen Kostensteigerungen machen eine An
hebung der Telegrammgebühren dringend not
wendig. Der für die Neufestsetzung . der Gebüh
ren in Aussicht genommene Zeitpunkt 1. Jän
ner 1976 ergibt sich im Hinblick auf das vor 
allerh heider Annahme und Zustellung von 
Telegrammen bestehende Naheverhältnis zum 
Postdienst, in dem eine Gebührenerhöhung zum 
selben Zeitpunkt vorgesehen ist. 

. Wie im Unternehmensplan der Post- und Fern
meldeverwalturig ausgeführt, muß eine Kosten
deckung der einzelnen Fernmeldedienste durch 
die einzuhebenden Gebühren angestrebt werden. 
Dies entspricht auch den seit Jahren auf inter
nationa!ler Ebene verfolgten Absichten. Einige 
Fernmeldeverwaltungen haben im Telegramm
dienst in Abkehr von der früher üblichen Ge
bührenstruktur (Wortgebühr unter Festlegung 
einer Mindestgebühr) ein Gebührensystem (Binär
system) geschaffen, das sich näher an denKosten~ 
elementen des Telegrammdienstes orientiert. Das 
neue Gebührensystem bedeutet auch eine Ratio-

nalisierung des Dienstes unter <besonderer Be
dachtnahme auf die internationale Entwicklung. 
Es besteht ,aus einer für aUe Telegrammarten 
einheitlichen Grundgebühr, durch die die Fix
kosten (Annahme- und Zustellkosten) wenig
stens teilweise abgegolten werden sollen.' Diese 
Gebührenkömponente erübrigt die Festlegung 
einer Mindestanzahl von gebührenpflichtigen 
Wörtern. Die Telegramm-Grundgebühr ermög
licht ferner die Festlegung einer relativ geringen 
Wort gebühr für jedes tatsächlich zu übermit
telnde Wort. Der Entwurf sieht daher eine Wort
gebühr von nur mehr S -'50 (bisher S -70) 
vor. 

Das neue, an den Kostenfaktoren orientierte 
"binäre" Gebührensystem verlangt - abgesehen 
von den dringenden Telegrammen, bei .denen 
im Hinblick auf den erhöhten Aufwand Gebüh
ren im d,oppelten Ausmaß vorgesehen sind -
einheitliche Gebühren für alle Telegrammarten. 
Auf Grund dieser. weitgehenden Gebührenver
einheitlichung im Telegrammdienst sind daher 
in Hinkunft ,die besonderen Telegrammarten 
"Blitztelegramm", "Pressetelegramm", "Brieftele
gramm" und "Glückwunsch- oder Beileidstele
gramm" nicht mehr . vorgesehen. Im Zusammen
hang mit der Auflassung von gleichfalls kaum 
in Anspruch genommenen besonderen Diensten, 
wie z. B. "Mehrfachtelegramm", "Vergleich" und 

37 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



37 der Beilagen 3 

"Empfimgsan:zeige~', sind dadurch die Vorausset-' Die 'Z. 2 stellt eine Gebührenpauschalierung' 
zungen für' eine erhebliche Vereinfachung des dar, wodurch die bisherige komplizierte Gebüh-
Betriebsdienstes gegeben. renermittlung entfällt . 

. Um die Erhöhungen in einem für die Bevölke- Der bisherige Abs: 2 (Mindestgehiihren) hätte 
rung . und für die Wirtsmaft vertretbaren Aus- im Hinblick· auf die Einführung der Grund-
maß zu halten, wurde die Grundgebühr mit gebühr zu entfallen. . ' 
S 10'- und die Wortgeb'ühr, wie erwähnt, mit 
S -'50 (bei dringenden' Telegrammen S20~
bzw. S 1'-'-,-) festgelegt, obwohl insbesondere auf 
internationaler Basis durmgefährte Kostenstu
dien weit höhere Gebührenansätze geremtfertigt 
ersmeinen ließen. In diesem Sinne zeigt auch eine 
Gegenüberstellung der im Ent;wurf vorgesehenen 
Gebührenansätze zu den Telegrammgebühren in 
vergleichbaren anderen europäismen Ländern, daß 
österreich auch . in Hinkunft ein Land mit 
äußerst hi:1ligen Telegrammgerbühren sein wird .. 

Die Gebührenerhohung wird z. B. bei einem 
gewöhnlimen Privattelegramm mit 20 Wörtern 
(Durch'schnittswortanzahl), für dasderz.eit S 14'
und in Hinkunft S 20'- zu bezahlen sind, zirka 
43% ausmamen. 

Durch -die Gebührenerhöhungen werden im 
Jahre 1976 Mehreinnahmen im Ausmaß von 
zirka 15 Millionen SmiUing erwartet. 

II. Im einzelnen wird zum vorliegenden Gesetz-
entwurf ausgeführt: . 

Zu Artikel I: 

Zu § 23 Abs. 1: 
Diese Bestimmung 'betrifft die neu eingeführte 

Grundgebühr. Die erhöhte Grundgebühr laut 
Z.2 ergibt sim durch den Vorrang, den dringende 
Telegramme genießen. 

Zu § 23 Abs. 2: 
Der neue Text geht von ,der Struktur des 

bisherigen Abs. 1 aus; die unter den bisherigen 
Z. 3, 4 und 7 bis 10 angeführten Telegramm
arten sonen aus den im Teil I bereits darge
legten Gründen aufgelassen werden (für die Tele
grammart nach Z. 3 besteht überdies im Hin
blick auf die wesendich smnellere Verständi
gungsmöglichkeitdurch Fernsprecher kein Be
darf). Hinsichtlimder. bisherigen Z. 12 (neu Z. 5 
und 6) hat es sich als notwendig erwiesen, bei 
telegraphischen Postanweisungen zwischen ge
wöhrrlimen und dringenden Postanweisungstele
grammen zu untersmeiden; weiters ergab sim 
das Erfordernis, den Begriff "telegraphische 
Smeckzahlungsanweisung" unter Bedamtnahme 
auf die Geschäftifuestimmungen. der österreichi
schen Postsparkasse in "Scheckverkehrs-Anwei-
sungstelegramm" zu ändern. ' 

Zu § 23 Abs. 3: 
Die Notwendigkeit der Z. 1 ergibt sim durch 

den Entfall der Mindestgebühren. 

Zu § 24: 
Dieser Absatz entspricht in der . Struktur dem 

bisherigen § 24. Das' Ausmaß der Erhöhungen 
bewegt sich zwischen 43 und 45% .. 

Zu § 25: 
Die unter den bisherigen Z. 1, 2 und 4 ange

führten besonderen Dienste sollen mangels eines 
entsprechenden Beda,rfs aufgelassen werden. Der 
uiuerder Z. 3 ahgeführte besondere Dienst 
"Mehrfachtelegramm" hätte als mit dem Binär
system nicht vereinbar zu entfallen. 

Die vorgesehenen Gebührenerhöhungen nach 
den Z. 1 (bisher Z. 7) und 3 (bisher Z. 5) betra
gen rund 66 bzw. 33%. Die Gebühr nachZ. 2 
(bisher' Z. 6) bleibt unverändert; von einer 
Erhöhung dieser, Gebühr wurde im Interesse der 
Bewohner des ländlichen Raumes Abstand ge
nommen. 

Zu § 26: 
Die vorgesehenen Gebührenethöhungen nach 

den Z. 1 bis 9 (bisher Z. 1 bis 4 und 6 bis 10) 
betragen unter Berücksichtigung der Besonder
heiten der einzelnen von I der Post- und Tele
graphenverwa-Itung zu erlbringenden LeiStungen 
zwischen 40 und 1000/0. Die unter' der bisherigen 
Z. 5 angeführten Telegramme sollen mangels 
eines entsprechenden Bedarfs aufgelassen werden. 

Die .textliche Änderung laut Z. 8 ('bisher Z. 9) 
erklärt sich als Angleichung an die parallele Be
stimmung der Z. 7 (bisher Z. 8). 

Die Gebühr laut Z. 10 Cbisher Z. 11) konnte 
im Hinblick auf das vereinfachte Herstellungs
verfahren für Photo kopien unverändert belassen 
werden. 

Die bisher unter Z. 12 enthaltene Regelung 
soll mangels eines entspremenden Bedarfs ent
fallen. Die neue Z. 11 bietet aber -den AJbsen
dern die Möglichkeit, wie im Postdienst ein 
Doppel einer Aufgabebescheinigung 7U erhalten. 

Der bisherige Abs. 2 hätte zu entfallen, weil 
sim die betreffende Bestimmung auf Postgebüh
ren bezieht und diese nimt Gegenstand einer 
Regelung im Rahmen der Fernmeldegebühren
ordnung sein sollen. 

Zu Artikel 11: 

Hinsichtlich des Zeitpunktes des Inkrafttretens 
darf auf die einsmlägigen Ausführungen unter 
Punkt 1 des Tei'les I der Erläuterungen verwiesen 
werden. 

2 

37 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



4 37 der Beilagen 

Zu Artikel I1I: 

Dieser Artikel enthalt die VoHzugsklausel. 

Zu aell e]nge~aIIlig'tenJ Stellllil1gnahmen der zur 
Begutachtung berufenen SteHen, soweit sie über 
eine bloße Kritik an der Tatsache der Gebühren
erhöhung hitmu5Igehen, w~rd bemerkt: 

1. Zur Stellulllgnahme des Voel'1bandes österrei
chischer Zeitungmer-ausgeber 'WlId Zeitimgsver
leger sowJ.e des österreich~chenJ ZeiltSchriften
Ver:bandes: . 

1.1 Im lnilands:verkehr W'Urden im Jahre 19'73 
zwei gewöhttliche IUnd neun d!rü.rtige!lJde, im 
}ahre 1974 zwei gewöhßlliche und v,ier 
dring,erudJe p.ressetelegl'1amme aufgegeben 
(sUehe Geschähsber:icht der POst- und Te
legl'aphenverwaltung 1973/Seite 188 und 
1974/Seite 186). Dal'a.us ist zu el'1sehen, 
daß pl'1aktisch kein BedJad an p.ressetie!1e
g,rammen hesteht. 

1.2 Bei Bi.ldtelegrammen hetr~gt dlas Ausmaß 
der Gebührenerhöhung bei den einzelnen 
Gebühreootufen 43 hzw. 450/0, Wleshalb 
von einerarußergewöhnlichen Gebühren
steigerung keine RedJe sein kann ~sUehe 
auch PUiIl!kt 3) .. Eine SO%ige Gebühren
ermäßigung für Bildtelegramme im Presse
wesen vorzusehen, würde einerseits 
dUirch ,die Einführung . neu'er Besonder
heite!lJ dem Ra,tionalisi.el'UtDlgSprinlzip wi-

dersprechen Ul11Idlanderseits die Gebühren 
für soldIeTelegramme heträdIclidI unter 
die derzeit geltenden Gebührenansätze sen
ken:. Im übrigen SliIIltdJ soJ<:he Gebühren
ermäßiJgungen <ludI im AruslandlSverkehr 
nicht vorgesehen. 

2. Zur Stellungnahme der Bundeskammer der 
gewerhlid~e:n Wintsch:alft: ' 

Es darf a,uf dal'> unter Punkt 1.1 Ge9algte 
verwiesen werden. 

3. Zur Stellungrrllanme der Präsidellitenkonfere:nz 
der Lanidwittschaltskammer:n östeI1l1eich!ll: 

Erhöhungen bffi zu 660/0 en'tSpnechen d1urdI
,aUiS Iden ~cit 1967 eilllgetr,eten:en Kmtenstei
gerrungen. Erhöhungen um 1000/0 sind nur in 
jenen ,drei Fällen vonges,ehen (§ 2,6· Z. 4, 6 

, und 7 ,des Entwurfes), in denen die derzeitig·en 
Gebühren im Ver,gleich zu den von der Post
und Tel.elgraphenverwallrung zu erbri:ngenden 
Leistunl~en extrem niedrig sind (S 1·- bzw. 
S 2·50). 

Die Anlage enthält eine Textgegenüber
stellung der von den Änderungen betroffenen 
derzeitigen Bestimmungen und der im Gesetz
entwurf vorgesehenen Bestimmungen. 

III. Mit der Vollziehung dieses EntW1Ul'fes smld 
keine pensonellen oder fimllD,ZlieJlen Mehraufwen
dungenvel'lrunidJen. 
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Bi s he r.i ger Tex t: 

ABSCHNITT III 

GEBÜHREN FÜR DIE BENüTZUNG DER 
FÜR DEN ÖFFENnICHEN VERKEHR BE

STIMMTEN TELEGRAPHEN 

Telegrammgebühren 

§ 23. (1) Die WOtrcg,e:bühr beträ,gt: 
Sdlilling 

1, bei einem gewöhnlichen. P,rivMtele-
:gJramm ." ................ "..... -70 

2. bei einlern dringenden Privatttele-
Igramm ......................... 1'40 

3, bei einem Telegramm, dla's den Schutz 
.des menschlichen LeIbens betrifft ... ,. -70 

4. bei einem Blit~tellegra:mm .,...... 3'50 
5. bei einem Staatstelegramm ....... , -70 
6. bei einem Wetter- oder Hochwasser-

telegramm ...... ,............... -.'35 
7. bei einem gewöhnlichen Presse-

telegramm ........... ' , .. , ...... , -'35 
8. bei einem dringenden Presse-

telegramm .... , ........... , ... ,.. -70 
9, bei einem Brieftelegramm .. , ... " -'35 

10, bei einem Glückwunsch- oder Bei
Ieidstelegramm ."",., .... , .. ',., -'35 

11. bei einer gebührenpflichtigen Dienst-
notiz ... ,.", ... ,.",.",.",." -70 

12, bei einer telegraphischen Postanwei-
sung und einer telegraphischen 
Scheckzahlungsanweisung """,.,. -70 

Textgegenüberstellung 
(der vom Entwurf betroffenen Bestimmungen) 

Text laut Entwurf: 

ABSCHNITT III 

GEBüHREN FÜR DIE BENÜTZUNG DER 
EINRICHTUNGEN DES TELEGRAMM

DIENSTES 

Telegrammgebühren 

§ 23. (1) Die Grundgebühr heträgt: 
Sdlil1ing 

1. für jedes Telegramm (ausgenommen 
dringende Telegramme) ".,' .. ,.... 10'-

. i, für jedes dringende Telegramm 20'-

(2) Die Wortgebühr beträgt: 

1. bei einem gewöhnlichen Privattele-
'gramm , ............. ,." ... ,.", -'50 

2, bei einem dringenden Privattele-
gramm ......... , .. , .. ",........ 1'-

3. bei einem Staatstelegramm ........ -'50 
4, bei einem Wettertelegramm und 

einem Hochwassertelegramm .,.", -'50 
·5 . .bei einem gewöhnlichen Postanwei

sungstelegramm und einem Scheckver-
kehrs-Anwersungstelegramm ...... , -'50 

6,bei einem dringenden Postanwei-
sungstelegramm ....... , ... " .... , 1'-

7. bei einer gebührenpflichtigen Dienst-
notiz , ..... ; ... , ............ ,... -'50 

(3) Die Gesamtgebühr beträgt für eine 
gebührenpflichtige Dienstnotiz: 

Anmerk ung: 

Abs. 1 des Entwurfes regelt die neu emge
führte Gl'undgebühr. 

Albs. 3 des Entwurfes stellt eine Neuregelung 
dar, 

\,> 
~ 

Q.. 
CD ... 
~ e, 
~ 
t:I 

V1 
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Bis he r i ger Tex t: 

(2) Die Mindestgebühr 'beträgt für Privattele
gramme, für Staatstelegramme, für dringende 
Pressetelegramme, für gebührenpflichtige Dienst
notizen, telegraphische Postanweisungen und tele
graphische Scheckzahlungsanweisungen sowie für 
Telegramme, die den Schutz des menschlichen 
Lebens betreffen, das Zehnfache, für Brieftele
.gramme, für Glückwunsch- und Beileidstele~ 
gramme sowie für gewöhnliche Pressetelegramme 
das Zwanzigfache und für Blitztelegramme das 
Fünffache der in A:bs. 1 festgesetzten W ort
gebühr. 

Gebühren für Bildtelegramme 

§ 24. Die G~bühren betrag~n: 

1. für ein gewöhnliches Bildtelegramm 
a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 

b) bei einer Bildgröße über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••••••••••••••.••••• 

c) bei' einer Bildgröße über 280 cm2 

bis 330 cm2 •••• : ••••••••••••••• 

2. für ein dringendes Bildtelegramm 

Sthilling 

105'-

140'-

165'-

a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 210'-
b) hei einer Bildgröße über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••••••••••••••••••• 280'-
c) bei einer Bildgröße über 280 cm2 

bis 330 cm2 •••••••••••••••••••• 330'-

Text laut Entwurf: 

1. als Antwort auf eine gebührenpflich-
tige Dienstnotiz ................. . 

2. beim Verlangen nach vollständiger 
oder teilweiser WiederhoIung eines 
Telegramms, einschließlich der Ant-
WOrt 

Gebühren für Bildtelegramme 

§ 24. Die Gebühren betragen: 

1. für ein gewöhnliches BrIdtelegramm 
a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 •• 

h) bei einer Bildgröße über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••••••••••••••••• 

c) bei einer 1,3iJdgröße über 280 cm2 

bis 330 cm2 • " •••••••••• , ••••• 

2. für ein dringendes Bildt.eIegramm 

Sthilling 

15'~ 

20'-,-

Schilling 

150'-

200'-

240'-

a) bei einer Bildgröße bis 210 cm2 •• 300'-
b) bei einer Bildgröße 'Über 210 cm2 

bis 280 cm2 •••• -••••• ; • • • • • ••• 400'-
c) bei einer Bildgröße über 280 cm2 

bis 330 cm2 •• : ••••••••••••••• ~ 480'~' 

Anmerkung: 

Der bisherige Abs. 2 entfällt. 

0--

w ...... 
0.-
~ 
b:I 
~. 
~ 

CI'I 
~ 
~. 
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Bisheriger Text: 

Gebühren für besondere Dienste 

'§ 25. Die Gebühren betragen: 

1. bei Vergleichung eines Telegramms für 
jedes Gebührenwort (Zuschhg zur 

Schilling 

. Telegrammgebühr) ................ -'35 
2. für eine Empfangsanzeige .......... 7"-

3. bei Mehrfachtelegrammen (Zuschlag 
zur Telegrammgebühr) . 
a) für jede volle oder angefangene· 

Reihe von 50 Gebührenwörtern .. 5'-
b) für jede zweite und für jede weitere 

Ausfertigung bei Bildtelegrammen 12'50 

4. für die Herstellung eines Abzuges vom 
Empfangsfilm und Zustellung an den 
Absender eines Bildtelegramms ...... 18'-

5. für die Herstellung des zweiten und 
jedes weiteren Abzuges vom Empfangs
fi'lm· für den Empfänger eines Bildtele-
gramms ................ :......... 7"5.0 

6. für die ZusteHung eines Telegramms 
außerha~b des botenlohnfreien Zustell
bezirkes durch Eilboten bei Vorauszah-
lung ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'-· 

7. für ein Telegrammschmuckblatt ein-
schließlich der Ausfertigung ........ 6'-

Text laut Entwurf: 

Gebühren für besondere Dienste 

§ 25. Die Gebühren betragen: 

1. für ein Telegrammschmuckblatt ein-
schließlich der Ausfertigung ....... . 

2. für die Zustellung eines Telegramms 
außerhalh des botenlohnfreien· Zu
stellbezirkes durch Eilboten (Voraus-
zahlung des Botenlohnes) ....... . 

3. für die Herstellung des zweiten und 
jedes weiteren Abzuges vom Emp
fangsfilm für den Empfänger eines 
Bildtelegramms .................. . 

Anm e rk ung: 

Schilling 

10'-

10'-

10'- ..... ...... 
Cl.. 
ttI ... 
t;;d 
11. 
~. 
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Bisheriger Text: 

Sonstige Gebühren 

§ 26. (1) Die Gebühren betragen: 

1. für eine auf unbestimmte Zeit verein
barte Kurzanschrift 

Schilling 

a) für ein Kalenderjahr . . . . . . . . . . .. 250'-
h) für einen Monat oder Bruchteil 

eines Monats' bei Vereinbarung 
während des Kalenderjahres . . . . . . 25'
jedoch insgesamt nicht mehr als 
S 250'- im Kalenderjahr 

2. für eine auf bestimmte Zeit verein-
barte 'Kurzanschrift .............. 85'-

3, für eine auf unbestimmte Zeit verein
barte Zustellung von Telegrammen 
mit Kurzanschrift an einer von der 
Adresse abweichenden Ahlieferungs-
stelle, jährlich .... , . . . . . . . . . . . . . .. 250'-

4, für die Annahme eines Telegramms, 
das von einer Teilnehmer~prechstelle 
oder einer T eilnehmerfernschreibsteUe 
·aufgegeben. wird, für je 50 Gebühren
wörter oder einen BruchteH dieser 
Wort anzahl ..................... 1'-

5, bei Tdegrammen mit dem gebühren
pflichtigenDienstvermerk =GPR= 
(Zuschlag zur Telegrammgebühr) ,.. 4'-

6. für den Durchdruck eines von einer 
Teilnehmersprechstelle aufgegebenen 
Telegramms einschließlich Zusendung 
durch die POSt ...... ,........... 3'-

Text laut Entwurf: 

Sonstige Gebühren 

§ 26. Die Gebühren betragen: 

1. für eine auf unbestimmte Zeit ver
einbarte Kurzanschrift 

Schilling 

a) für ein Kalenderjahr ........ 400'-
b) für einen Monat oder Bruchteil 

eines Monats bei Vereinbarung 
während des KaIenderjahres .. 40'
jedoch insgesamt nicht· mehr 
als S 400'- im Kalenderjahr 

2. für eine auf hestimmte Zeit ver-
einbarte Kurzanschrift ......... . 

3. für eine auf unbestimmte Zeit ver
einbarte Zustellung von Telegram
men mit Kurzanschrift an einer von 
der A,dresse abweichenden Abliefe-
rungsstelle, jährlich ............. . 

4. für die Annahmt: eines Tc'lcgramms, 
das von einer Teilnehmersprechstelle 
oder einer Teilnehmerfernschreib~ 
stelle aus aufgegeben wird, für je 
50 Gebührenwörter oder einen 
Bruchteil dieser Wortanzahl 

5. für den Durchdruck eines von einer 
TeilnehmersprechsteHe aus aufgege-
benen Telegramms einschließlich Zu
sendung durch die Post .... : ..... 

6. für die Ermittlung des Empfängers 
bei einem Telegramm mit ungenü-
gender Anschrift und bei Kurzan
schrift nach deren Erlöschen ., .. ,. 

140'-

400'-

2'-

5'-

5'-

Anmerk ung: 00 
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Bisheriger Text: 

, . Schilling 
7, für die Ermittlung des Empfängers bei 

einem Telegramm mit ungenügender 
Anschrift und bei Kurzanschrift nach 
deren Erlöschen """","""',' 2'50 

8, für die Zurückziehung eines Tele
gramms vor Beginn der übermittlung. 2'50 

9, für die Zurückziehung eines Bildtele
gramms nach Bereitstellung der Lei-

. tung ,.".,.,., ...... , ....... ,.. 25'-
10. für die amdiche Abschrift eines Tele

gramms 
für jede volle oder angef.angene Reihe 
von 50 Gebührenwörtern ........ 5'-

It. für die Photokopie eines Telegramms 
a) für den ersten Abzug ........ " 10'-
b) für jeden weiteren Abzug ...... , . 6'-

12. für ,die amtliche Abschrift eines Auf-
gabe- oder Empfangsbeleges , , . , ... , 2'-

(2) Wird ein Durchdruck eines von einer Teil
nehmersprechstelle aufgegebenen Telegramms 
durch Eilboten zugestellt, so ist' außer der Ge
bühr nach Abs. 1 Z. 6 die Sonderbehandlungs
gebühr für die Eilzustellung und bei Eilzustellung 
im Landzustell- oder im Außenbezirk der Boten
lohn nach der Postgebührenordnung zu entrich
ten, 

Text laut Entwurf: 

7. für die Zurückziehung eines Tele
gramms vor Beginn der übermitt-
lung .... , ... , ... ,., .. , ... , .... 

8, für die Zurückziehung eines Bild
telegramms vor Beginn der über-
mittlung " ................ , ... . 

9. für die amtliche Abschrift eines Tele
gramms 
für jede volle oder angefangene 
Reihe von 50 Gebührenwörtern .... 

10. für die Photokopie eines Telegramms 
a) für den ersten Abzug ..... , .. 
b) für jeden weiteren Ahzug ... . 

It. für ein Doppel einer Aufgabebeschei-
nigung .... ,." .. " ........ .' .. . 

Schilling 

5'-

35'-

8'-

10'-
6'-

6'-

Anm e rk ung: 

Der bisherige Abs. 2 entfällt. 
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